
Bürgerservice-Portal der Stadt Ludwigsstadt 

Die Stadt Ludwigsstadt bietet Ihnen mit dem Bürgerservice-Portal auf unserer 
Homepage einen Online-Service zur Erledigung einiger Behördengänge an. Das 
Portal bietet Ihnen die Möglichkeit, Anträge an die Verwaltung der Stadt online zu 
erfassen und an das Bürgerbüro zur weiteren Bearbeitung weiterzuleiten. 

Im Bereich Einwohnermeldeamt stehen Ihnen folgende Dienste zur Verfügung: 

 Meldebescheinigung 
 Übermittlungssperren 
 Umzug innerhalb der Gemeinde 
 Voranzeige einer Anmeldung 
 Abmeldung ins Ausland 
 Wohnungsgeberbestätigung 

Diese Onlinedienste machen teilweise einen Besuch in der Stadtverwaltung unnötig 
bzw. verkürzen die Bearbeitungszeit für Sie vor Ort. 

Sollte Ihr persönliches Erscheinen aus Gründen der Identifikation oder zur Abgabe 
weiterer Unterlagen erforderlich sein, so werden Sie im Rahmen der Erfassung Ihrer 
Anträge ausdrücklich darauf hinweisen. 

Wie erreiche ich das Bürgerserviceportal? 

Unter dem Link https://www.buergerserviceportal.de/bayern/ludwigsstadt oder über 
unsere Homepage https://www.ludwigsstadt.de/ dort klicken Sie auf den Button 
„BürgerServicePortal“. 

 

 

https://www.buergerserviceportal.de/bayern/vgsiegenburg/bsp_ewo_meldebestaetigung
https://www.buergerserviceportal.de/bayern/vgsiegenburg/bsp_ewo_uebermittlungssperren
https://www.buergerserviceportal.de/bayern/vgsiegenburg/bsp_ewo_vams
https://www.buergerserviceportal.de/bayern/ludwigsstadt
https://www.ludwigsstadt.de/


Beispiele: 

Zuzug nach Ludwigsstadt aus einer Wohnung innerhalb Deutschlands 

Sie ziehen zu uns und müssten sich in der Gemeinde anmelden. Bei einer Anmeldung 
gilt eine Meldefrist von 14 Tagen. Eine Anmeldung vor dem Einzugstag geht nicht. Um 
die 14-Tage-Frist einzuhalten können Sie die Anmeldung im Bürgerservice-Portal 
vorab online ausfüllen. Eine Vorsprache im Bürgerbüro ist zwar noch nötig, da die 
Wohnungsgeberbestätigung und ein Personalausweis/ Reisepass vorgelegt werden 
muss, aber Sie haben die Anmeldung fristgerecht eingereicht. Wie gehen Sie vor? 

1. Voranzeige einer Anmeldung anklicken. 

 

2. Nächste Ansicht erklärt den Dienst. Auf „Weiter“ klicken. 
 

3. Datenschutzerklärung bestätigen und „Weiter“ anklicken. 

 



4. Angaben Schritt für Schritt eintragen und mit „Weiter“ kommen Sie zum 
nächsten Eingabefeld. 

 

5. Ziehen weitere Personen zu (von gleicher Wohnung in gleiche Wohnung), 
dann auf Button „weitere Person hinzufügen“ klicken und deren Angaben 
erfassen. 

 

6. Nach der Erfassung aller Personen erscheint eine Übersicht zur Überprüfung 
der erfassten Daten. 
 

7. Alle Daten korrekt? Dann mit dem Button „Daten senden“ den Vorgang 
abschließen. 



 

8. Zum Schluss erhalten Sie eine Bestätigung über den Eingang Ihrer Daten in 
der Stadt. 
 

9. Ihr persönliches Erscheinen in der Stadt Ludwigsstadt wird dadurch zwar nicht 
ersetzt, aber die Zeit im Bürgerbüro durch die Vorarbeit verkürzt. Sie müssen 
bei uns noch die Wohnungsgeberbestätigung sowie 
Personalausweis/Reisepass vorlegen und die Anmeldung unterschreiben. 
 

10. Eine Anmeldebestätigung erhalten Sie nach Vorsprache in der Stadt. 

Zuzug aus dem Ausland (nicht möglich) 

Dieser Dienst ist leider über das Bürgerserviceportal nicht möglich! Hier müssen Sie 
persönlich in der Stadt vorsprechen und die Anmeldung vornehmen. Bitte bringen Sie 
zu diesem Termin folgende Unterlagen mit: 

- Wohnungsgeberbestätigung – Bitte keinen Mietvertrag vorlegen! 
(= Bestätigung Wohnungsbezug durch Vermieter) 
 

- Personalausweis/Reisepass 
 

- Nachweis/Anschrift über evtl. frühere Wohnung in Deutschland 
(wichtig wegen Übernahme der erteilten SteuerID) 



Abmeldung ins Ausland 

Sie ziehen ins Ausland? Dann können Sie den Abmeldevorgang ohne Ihr persönliches 
Erscheinen in der Gemeinde vornehmen. Eine Abmeldebestätigung erhalten Sie per 
Email oder Brief. Die Abmeldung kann bis zu einer Woche vor und spätestens bis 14 
Tage nach dem Auszug erfolgen. 

1. Wählen Sie „Abmeldung ins Ausland“. 

 

2. Gehen Sie Schritt für Schritt durch den Vorgang. Jede Eingabe bestätigen Sie 
bitte mit „Weiter“. 
 

3. Nach der Bestätigungsnachricht müssen Sie nichts mehr unternehmen. Die 
Abmeldebestätigung wird Ihnen per Mail oder Brief zugeschickt. 
 

Sollten Sie später wieder zurück nach Deutschland kommen, legen Sie bitte die 
Abmeldebestätigung aus Ludwigsstadt bei der neuen Wohnsitzgemeinde vor. 
Dies ist für die Übernahme der bereits erteilten SteuerID wichtig. 



Meldebescheinigung 

Falls Sie eine Meldebescheinigung benötigen, können Sie diese ebenfalls über das 
Bürgerserviceportal beantragen. Sie müssen hierfür nicht in der Gemeinde vorstellig 
werden. Die Gebühr in Höhe von 5,00 € können Sie mit Paydirekt, Lastschrift oder 
Giropay begleichen. 

1. Wählen Sie Meldebescheinigung aus. 

 

2. Gehen Sie auch hier Seite für Seite durch das Antragsverfahren. Jede 
Eingabe mit „Weiter“ bestätigen. 
 

3. Die Meldebescheinigung wird Ihnen auf dem Postweg zugeschickt. 

Eine Meldebescheinigung für Sozial- und Rentenzwecke kann leider nicht über das 
Bürgerserviceportal beantragt werden. Eine solche Bescheinigung ist gebührenfrei, 
kann aber nur für diesen Zweck verwendet werden, was auf der Meldebescheinigung 
mit Stempelaufdruck vermerkt wird. 

Ihre 
Stadt Ludwigsstadt 

Ansprechpartner 

Bürgerbüro/Einwohnermeldeamt 
Frau Koch 
Lauensteiner Straße 1 
96337 Ludwigsstadt 
Telefon (09263) 949-24 
Email koch@ludwigsstadt.de 

mailto:koch@ludwigsstadt.de

